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leferat fehalten in dem rolnisch-Daneifer Kommitee

durch fierrn E. S E il.



Die edelste und vornehmste Aufgabe, aber <uoh die zwingendste 

und dringendste Pflicht eines je^en Staates muss die Besserung der sozia
len Verhältnisse der gegen Entgelt arbeitenden VolksSchichten sein. Die 
soziale Fürsorge soll nicht nur in Notfällen eingreifen, sondern sie muss 

6
auch den Versiehrten die lieberzeugung verschaffen, dass sie in allen 
Lebens-und Kotlagen, in welche sie unverschuldet geraten könnten,geschütz 

seien.
Unbestritten stand in Betreff der sozialen Fürsorge für den 

Arbeiterstand vor dem Kriege Deutschland an erster Stelle. Die Ziel
fachen Versicherungsarten, die nach und nach geschaffen wurden, hatten 

zusammengefasfct als Endziel eine recht weitgehende Fürsorge im Auge.
Deutschland hat den Versieherneszwang eingeführt, wodurch dass 

lohl und ïïehe der Arbeitenden nicht vorder Stimmung oder Güte des 
Arbeitsgebers abhängen sollte, sondern nach festgestellten Grundsätzen 
geregelt wurdet. Alle diese getroffenen Maassnahmen hatten eine gesun* 

h 
de Basis für die Einführung einer weitgehenden Fürsorge geschaffen.

Die einzelnen Versicherungsarten die in Deutschland ein ge
führt waren, sind;

]/ die Krankenversicherung
^'/ die Unfallversicherung

3/ die Alters-Invalidenversicherung
4/ die P±ivatangestellten*Verdicherung.

i7ir wollen das von mir angegebene Thema in der Form uns tTor 
die Augen fieren, dass ich zuerst die Vorteile, alsdann die Schwachen 
der in Deutschland geltenden Bestimmungen andeuten werdet hierauf den 
Plan der für die in rolen^eltenden Gesetze betr. die soziale Fürsorge 

aufrollen will, und alsdann zum Schluss die jetzt entstandenen Verhält» 
nisse in Bezug auf die V^sversiohenmg in Danzig zur Sprache bringen 

werde«
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Der Vorteil, den die R.V.O, 1914 den Krankenkassen gebracht 
hat* war:

1/ die Zuführung recht weiter Kreise dar Versicherung,
2/ die Möglichkeit der SelbstVersicherung,
3/ die Heraufsetzung der Versieherunggsgrenze*
4/ die Krhöhung der Leistungen der einzelnen Versicherungsarten 
ö/ die Möglichkeit der linführung der Familienhilfe, 
6/ die Festlegung der Bestimmungen bezgl. der Woohęnhilfe 
7/ die Neuregelung der Wahlen, wodurch die Minorität au5h zur 

Geltung kam.
8/ die Verleihung einer erweiterten Selbstverwaltung.
9/ der Hinweis auf den Zusammenschluss der Kassen im £öse Ver

bände, 
10/ die Schaffung eines besonderen lufsiohts-und Bedhfrsprucham- 

tes für das Versicherungswesen,

Die Schwächen sind:
1/ die Möglichkeit einer weitgehenden Zersplitterung durch Bil

dung von Allgemeinen, Besonderen, Berufs- Fabrik-Land und Zunftkassen. 
So z.B. Posen.zählte noch im Jahre 1917 26 Krankenkassen, von denen die 

lii c O'
meisten weder noch zahlungsfähig waren.

2/ die viel zu eng gezogene Versicherungsgrenze* wodurch der 
Kasse der Stempel eines Armenpflege-Instituts, niaht einer sozialen 

Versicherung aufgedruckt wurde|
3/ die Beschränkung der Leistungen auf das Notwendigste mit

9

Rücksicht auf die durch die Versicherungsgrenwe veranlassten gerin

gen Einnahmen^
4/ die gänzliche Vernachlässigung der vorbeugenden Tätig

keit bei der Krankenkasse;
5/ die zu hohe Belastung der Arbeitenden mit Beitragsteiien

zu Gunsten des Aroeitgebers;

6/ die Regelung des Verhältnissen zwischen den Krankenkassen 

und den Aerzten ausserhalb der Gesetzgebung^ Z»»lKH.ii.»ae«' 

nnqqprhal-h dar GaBatzgebung,



?/ das Fehlen einer sofortige. Kontrolle der durch den Vor
stand veranlassten Ausgaben durch Vertrauensmänner der interessierten

Kreise; .
8/ der etwas schwerfällig gebaute Aufsichtsapparat zur Schlieh 

tung von kleinen Differenzen;
9/ das Pehlen einer gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen d n 

einzelnen Kassen;
Zur Unfallversicherung übergehend, können wir als Vorteile her-

vorheben: .
v die Einbeziehung sämtlicher in der Industrie und Landwir.- 

schaft tätige. Arbeiter in die Zwangsveraicherung;
2/ die Zahlung der Be.te nicht nur an Versichert sondern auch 

an deren Familienangehörige;
3/ die Abwälzung der ganse. Beiträge auf die Schulter, des 

Arbeitgebers.
Die Nachteile sind:

1/ die Sshaffung von besonderen Berufsnnfall-Sektione^deren 

es in Deutschland 68 gab;
2/ das Umlageverfahren mit allen üblen Nachwirkungen;
3/ der schwerfällig arbeitende Verwaltungsapparat.

Die Einführung der Alters- und InwaJjAenversicherung entsprach 

völlig den Forderungen der Zeit.
Leben#muss hervorgehohen werden;

1/ der Schutz einer grossen Menge der (Arbeitenden Kreise bei 

vorzeitiger Invalidität;
2/ die Zahlung von Renten an Siche, Alte und Schwache;
3/ Lenken des Augenmerks auf die vorbeugende Tätigkeit durch 

Schaffung von Genesungsheimen.
Als Nachteile wären zu erwähnen:

1/ die zu eng gezogene Versicherungsgrenze und der hiermit 
im Zn stammen hang stehende Ausschluss vieler, die der Versicherung be

durften;
2/ die geringe Höhe der zu zahlenden Renten;



3/ die zu lange dauernde Karrenÿzeit.
Uber die Tätigkeit der Privatangestellten-Versioherung lässt sich 

bis^jetzt wenig sagen, da wir das Wirken und Walten dies^-es Instituts 
bei Lösung aller ihn gestellten Aufgaben nicht beobachten konnten; die

Karrenzzeit dauert noch bis 1923«
Lobend ist zu erwähnen» dass endlich einer Bevölkerunfgssohicht» 

bei der das so genante Glänzende Elend” ständiger Gast ist, gedacht 
wurde. Die einzelnen Leistungen* die diese Versicherung|bis^etzt ge

geben hat» waren gut und ohne Tadel. Sympatiach berührt auch hier die 
vorbeugende Tätigkeit» deren besonders die im Büro ho®kende und der
Landluft so sehr benötigende städtxbhe Bevölkerung^ bediyftę 

h.<>/v //A/' - Mí: A-ô/s'A i-.Sv (v

Das Wirken derUhTerbringung der KihblüngsbedUTrtigeh in Gene- / 
sungsheimen« Die Verpflegung in diesen Seimen war ausreichend und gut.

Als Nachteile der ganzen Versicherung wären zu erwähnen:
1/ die hohen Verwaltungskosten» die durch Angliederung der P, 

A.V. an die Invalidenversicherung auf ein| Minimum herabgesetzt woraen 

wären;
2/ die Abwälzung der Hälfte der Beiträge auf die Schultern

der Versicherten^
3/ die sehr lang dauernde 10-jährige Karrenzzeit;
4/ der Verlust sämtlicher Rechte bei Erlangung eines gewiesen 

Einkommens;
5/ die völlige Ausschaltung der internierten Kreisen von der 

Verwaltung.
Wie schon erwähnt» können die in Deutschland bestenden Vorschrift' ] 

bezüglich der Versicherungsgesetze als Unterlage^ bei Berücksichti
gung» der in andern Ländern eingeführten Bestimmungen sein. Die gro
ssen Vorteile wohl mmigxwTxiwimixiaiimmigxiiiíxmžiMUtt 
iiXlOÍXimiiiXmiOXlžliXlXllž annekennend und lobend hervorhebend , 
müssen wir bei Neueinführung bezw. Umgestaltung der sozialen Vorsiche 
rung die Schwachem meiden, die uns in der Praxis vor die Augen ge

treten sind.
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3s fehlt sämtlichen Anstalten in Deutschland eine_einheitli
cie Zusammenarbeit.Die zu weit gehende Zersplitterung innerhalb eer ein
zelnen Versicherungsarten,als auch das Pehlen eines vereinigten Verwal
tungskörpers macht die Versicherung schwerfällig und kostspielig.

Die Konkurrenz zwischen den Kassen,das Pehlen einer gemeinsa
men Verständigung zwischen den einzelnen Versicherungsarten,hat gewalti
ge Nachteile,sowohl für den Arbeitgeber,als auch für den Arbeitnehmer. 
Die Führung der Helöb-und Zahlungslisten bedurfte bei grösseren Unter
nehmen eines besonderen Büros mit den dazu gehörenden Beamten.Der Ar
beitnehmer musste im Palle der Erkrankung mit Ausnahme der Krankenkassen 
leistungen lange auf die ihm zukommende Unterstützung warten,wurde von 
Pontius zu Pilatus geschickt,batte Ausgaben an Winkelkonsulenten,die 
ihm bei Beschaffung der nötigen Nachweise behilflich sein mussten.Alle 
diese Nachteile und Schwächen meidet der teilweise schon ins leben ge- 
tretrne Sic gcglichen Bcslimungcn bzj.ier

für Polen enthält•
Beginnen wir bei den Krankenkassen J s gibt in i-olcn nur eine 

einzige Kasse für jeden Kreis.Zur Krankenkasse gehören sämtliche gegen 
Entgelt arbeitende Angestellte und Beamte,sogar mit mschluss ocr cta 
sXsbcamten.Die. Leistungen werden gegenwärtig bis zu einem monatlichen
Einkommen von 900 Park gezahlt /j .10,800 Kark/.Die Zahlungen bei Arbeits
unfähigkeit schwanken zwichen 60 - 75'^ des Verdienstes; eie Leistungen 
erstrecken sich auf sämtliche Familienangehörige,so-wie Personen,die 
vom Verdienste des Versicherten lebcn.Dic Uochenhilfs- ntschadigung be
trägt 10C/3,das Sterbegeld ist erhöht .Von den Beträgen zahlt der Arbeit

geber 3/5 der Arbeitnehmer 2/5.
Die Verwaltung der Kasse liegt in den Bänden des Vorstandes, 

des Ausschusses,der Kassenrevisions-und der Finigungskommission.Die 
Dahl les Vorstandes findet nach den Grundsätzen acr .eih 
•Utti 1/8 Vtrhältoist »
den Aerztcn ist gesetzlich feslgsle^t .In der Spruch und ätscheidun,ge

rn
instanz sind Arb ? i t^efch r etu 11g ?.
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Ein ZwangsZusammenschluss der Krankenkassen zu einem einzigen naX- 

einigen Verbände ist vorgesehen. Letzterer soll ein einheitliches Zu
sammenwirken sämtlicher lassen in Bezug auf Verwaltung und Organisation, 
auf Schaffung von gemeinsamen Erholunge-und Verpflegungsheimen, auf 
Abschluss von Verträge^ sowie Einrichtung von eigenen Fabriken, die das 

Versehen der Kassen mit Heilmitteln, Bandagen, Gläser -nd dergleichen 
zur Aufgabe haben.

Diese nach den erwähnte-''Motiven ausgebaüte Krankenkasse soll alle 
übrigen Versicherungsarten, neulich die Unfall—Invaliden-Alters -Versi
cherung in sich aufnehmen und soll als Unterlage bei Wilderern Ausbau der 
ganzen Sozialversicherung sein*

Die weitere Organisation bilden ProvinzialinstAtute, deren Zentrale 
in Warschau sein wird. Selbstredend wird der Name Krankenkasse einem 
anderen Namen z.B. soziale Fürsorge Platz machen müssen. In diesem gerne!

n 
samen Institut soll sich das Wohl und Wehe des Arbeiters abspiegeln.

Zu den bereite erwähnten Versicherungsarten kommt als neu hinzu 
die Versichrung gegen unverschuldeten Arb#itsmangel, der mit einem 
Stelleru'nschweesbüro organisch verbunden wird und sich auf die in 
^land gemachten Erfahrungen stütze wird«

Durch Verteidigung sämtlicher Versicherungen wird an Zeit und Geld , 
besonders an Verwaltungskosten mächtig gespart und vielseitige Verein
fachung erzielt. Das ersparte Geld kann zur Herabsetzung der Beiträge| 
oder auf die Erhöhung der Leistungen verwendet werden.

Die freie Stadt Danzig, ebenso wie einige Teile des jetzigen Polens 
ist plötzlich vo$ dem Hauptsitz fast sämtlicher Versicherungsanstalten 
losgetrennt worden und ein ferneres Zusammenwirken mit diesen ist nach 
den gesetzlichen Bestimmungen nicht möglich. Gegenwärtig sind zwei Fra
gen, die recht brennend sind und dringend der Regelung bedürfen:

1/ die Art der Auseinanderreohnung und die Einziehung der Re
serven und Guthaben;

2/ die Fortführung einzelner Versicherungsarten unter jögli- 
ohem Ausschluss von Stockungen bei Zahlungen von Renten und Unter
st zungen.
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Su stehlt fast, d ss bei manchen Versicherungen recht hohe Summen^ 
die lediglich dem Arbeiterstand zukommen müssen, zu fordern sind. Sofern 
die freie Stadt Danzig die Erlangung dies r Summen selbst unternehmen^ 

wird, werden die Verhandlungen ÏM unter den jahrelang zusammen^arbei- 
tenden Beamten mehr kollegialisch geführt und unbewusst wird jeder) | 

Statsbeamte, der mehr Interesse an der Maohtentfaltung Deutschlands, 
ais an der Lebensfähigkeit der freien Stadt Danzig hat, wahrsoheinlicl

I 
letztere im Nachteil kommen lasse».

Anders verhalt es sieh, wenn Polen die Regelung dieser Angelege» 
heit gerneinschaflicht mit Danzig unternimt. Die Berechtigung hierzu 
kann "daraus entnehmen, dass die diplomatische Vertretung Danzigs Po
len anvertraut worden ist. An der Macht und Grösse» so wie an deuv 
Lebensinteresse der Stadt Danzig ist Polen, wie Bereits von sähnlichen 
Herren erwähnt, lebhaft beteiligt und wird aus diesen Gründen das

Meiste herauszuholen suchen.
Die Festsetzung der Hjihe| der von Deutschland zu zahlenden Sum

men ist nicht möglichfes,-ulsö lediglich von der Machtstellung des 
Fordernden, von dessen politischen Einfluss, so wie von Nachdruck 

abhängen, den er seinen Forderungen geben kann.

Ich glaube wohl, dass Danzig, da es sich um Arbeiterwohl und das 
sohwerverdiente Arbeitergeld handelt, nicht leichthin über diese Sa—

// 
ehe hinwegkommen kann, anderseits aber keinen Fehltritt tun wurde, 
wenn es gemeinsam mit Polen bei gemeinsamen Interessen die gleichen

Schritte unt mimt, t
Die weitere Fortführung sämtlicher Versicherungen ist meiner 

Ansicht nach für Danzig selbst ganz unmöglich, besonders wenn Polen 
die Versicherung der in eigenen Fabriken dort tatigenqArbeiter 
selbst unternehmen sollte. Die Anlehnung an ein grosseres Ganze ist 

hier ein unumgänliches Bedürfnis.
Der erste Grundsatz, den sich Polen zur Richtschnur genommen hat, 

ist dass keinem Versicherten seine früheren Ansprüche und Rechte ohne 
Rücksicht darauf, ob er früher zu Deutschland oder Ossterreich gehört 
hat, geschmälert werden dürfen. Ich nehme an, dass auch Danzig bei 



der Neugestaltung diesen Grundsatz annehmen wirÄfwenn dieeft^ ^er Fall 

sein sollte, hat Polen und Danzig eine gerneinsamenBasie.
Pür politische Interessen, für politische ^omente, xdr polita seht. 

Äiißchaungen gibt es keinen Hatz, wo es sich um das soziale Beil, 
es sich um das 7îohl und uehe der Arbeitenden Schichten ł snu lt.

k
Das Beste ist für diese Volsschichten, die schon auf manche wohl 

verdiente Irho^lung und auf oanchen ihnen wohl zukommenden Genuss ver
zichten süssen, gut genug, üir müssen das Gute dort für 4ie nehmen, 

wo wir es finden, und wir finden es gewiss in Polen.
Da Polen und Danzig in Zukunft dieselben Interessen wahrnehmen 

müssen, da es schwer fallen würde den Arbeiter, der heute in Bereich 

der freien Stadt Danzig ist, von der üebersohreitung der Grenze lern 
zu halten, oder er, falls er es tut, mit diesemAugenblick seiner 
alten, erworbenen Rechte verlustig gehen könnte, so muss iölen und 

Danzig in iukunft bezgl. der Arbeite r für sorge Landleben, umsomehr, 
da die .üuKunft Danzigs wirt sc naf txl ich mit diohsicht auf cie geogM^.^jà 

|iische läge von Polen abh ngen wird.
Uns liegt das Arbeiterwohl am herzen und lediglich aie ses -.otiv 

musste für uns bei allen Handlungen maassgc ena sein.


